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Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinzillllandtag wolle:
1. die Errichtung einer zweiten Prouinzial-Hebammcnlehranstalt in der Stadt Elbcrfcld

oder Essen beschließen und den Provinzialausschuß ermächtigen,die dicserhalb erforder¬
lichen Vereinbarungen zu treffen;

2. ferner den Prouinzialausschnß beauftragen, Pläne lind Kostenanschlägefür de» Vau
dieser Anstalt ausarbeiten zu lassen und dem nächstenProuinziallandtag vorzulegen."

Düsseldorf, den 10. Januar 1899.

Der Prouinzialausschuß:
Ianhen, Dr. Klein,

Vorsitzender, Landeshauptmann.

Anlage 39.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

einige Abanderuugen des Reglements über die Leitung uud Verwaltung der
Provinzilll-Hebammenlehranstalt.

In dem bisherigen Reglement über die Leitung und Verwaltung der Provinzial-
Hebammeulehranstalt, welches vom 36. Rheinischen Provinziallandtage in der Sitzung vom
12. Dezember1890 genehmigt worden ist, werden nur wenige Abänderungenhauptsächlich formaler
Natur vorgeschlagen,welche in der Anlage näher ausgeführt und kurz begründet sind.

Dagegen hat sich sowohl für die Handhabung in der Verwaltung selbst, als auch zur
Verbreitung der Kenntniß der Verwaltungsgrundsätze hinsichtlichder Aufnahme von Hcbammen-
schülennnen bei den Bürgermeisterämtern und den Bewerberinnen als dringend erforderlich
«Miefen, dem Reglement die bisher fehlendenAufnahmebedinguugenbeizufügen.

Hinsichtlich der einzelnenBestimmungen der letzternwird ebenfalls auf die Anlage und
die dort befindliche Begründung Bezug genommen.

Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinzillllandtag wolle die zu deu U 1, 3, 6, 10 und II des Reglements
über die Leitung und Verwaltung der Prouinzial-Hebammenlehranstaltvorgeschlagenen
Aenderuugeu, den § 12 zu diefem Reglement und die dem Reglement als Anlage
beigefügten Bedingungen für die Aufnahme von Schülerinnen in die Provinzial-
Hebammenlehmnstllltgenehmigen."

Düsseldorf, den 9. August 1898.

Der Provinzialausschuß:
Ianhen, Dr. Klein,

Vorsitzender. «andeshauptmann.
6?
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Aenderungen
des Reglementsüber die Leitungund Verwaltungder Provinzial-Hebammenlehranstalt.

Anlage: Bedingungen für die Aufnahme von Schülerinnen in die Provinzial-Hebammenlehranstalt.

Bisheriges Reglement.

Reglement
über die

Leitung und Verwaltung der Provinzml-
Devammenlehranstaltzu Köln.

I. Zweck der Anstalt.

Die Anstalt bezweckt die Ausbildung von Heb¬
ammen aus der Rheinprovinz. Die Feststellung
der Zahl der aufzunehmendenHebammcnschüler-
innen, der von denselbenzu entrichtendenPen¬
sion 8s ätze unterliegt der Beschlußfassungdes
Provinzillllandtags bei Feststellungdes perio¬
dischen Anstalts-Etats.

Die Aufnahmeund Prüfung der Schülerinnen
erfolgt nach Maßgabe der allgemeinenVerfügung
des Ministeriums der geistlichen:c. Angelegen¬
heiten vom 6. August1883, das Hebammenwesen
betreffend.

Schwangere werden zur Ausbildung der
Schülerinnen den Naumverhältnissender Anstalt
entsprechendaufgenommen.Die Aufnahme erfolgt
in ganze oder theilweiseFreistellenoder gegenZahlung
der von dem Provinziallandtage durch die Fest¬
stellung des Etats normirten Pensionssätze.

II Leitung und Verwaltung der Anstalt.
8 2.

Die Leitung und Verwaltungder Hebammen-
Lehranstalt wird von dem Provinzialausschusse
und dem Landeshauptmann sowie den diesem

Neues Reglement.

Reglement
über die

Leitung und Verwaltung der Promnzwl-
Oebammenlehranstalt.

I. Zweck der Anstalt.

Die Anstalt bezwecktdie Ausbildungvon Heb¬
ammen aus der Nheinprovinz und die Abhal¬
tung von Wiederholungskursen für aus¬
gebildete Hebammen. Die Feststellungder
Zahl der aufzunehmendenHebammenfchülerinnen
und der von denfelben zu entrichtendenVer-
Pfleglings- undUnterrichtskostensätze unter¬
liegt der Beschlußfassungdes Provinzillllandtags
bei Feststellungdes Etats der Anstalt.

Für die Aufnahme und Prüfung der Schüler¬
innen gelten die nach Maßgabe der allgemeinen
Verfügung des Ministeriums der geistlichen:c.
Angelegenheitenvom 6. August1883 aufgestellten,
im Anhaugc beigefügten Bedingungen.

Schwangere werden zur Ausbildung der
Schülerinnen den Naumverhältnissender AnM
entsprechendaufgenommen. Die Aufnahmeerfolg
in Freistellen oder in Theilfreistellen oder
gegen Zahlung der von dem Provinziallandtage
festgesetzten Verpflegungskostensätze.

II. Leitung und Verwaltung der Anstalt.
8 2.

Unverändert.
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Begründung
der zum Ueglement vorgeschlagenenAbänderungen.

Die vorgeschlagenen geringfügigenAbänderungenin dem bisherigenReglementüber die Leitung
und Verwaltung der Provinzial-Hebammenlehranstaltsind hauptsächlichformaler Natur und erstrecken
nch zunächst auf die Verdeutschungeiniger Worte und die Ersetzungdes Titels „Landesdirektor"durch
«Landeshauptmann". Die Angabe des Zwecks der Anstalt mnßte vervollständigtwerden, nachdem regel¬
mäßige Wiederholungskurseeingeführt sind.

!IV
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Bisheri ges Regleme nt.

zugeordnetenoberen Beamten in Gemiißheitder
Provinzialordnungsowieder erlassenen Geschäfts¬
ordnung für den Provinzialausschußund der
Geschäftsanweisungfür den Landeshauptmann
und die ihm zugeordneten oberen Beamtengeführt.

8 3.
Dem Landesdirektorsteht außer den in der

Provinzialordnung und den besonderenBestim¬
mungen vorgesehenen Befugnissen insbefonderezu:

1. die Vorprüfung der von dem Anstalts¬
direktorzu entwerfendenEtats und vorzu¬
legenden Iahresrechnungender Anstalt zum
Zweckeder Mittheilung an den Provinzial¬
ausschuß;

2. die Ueberweisungder etatsmäßigen und
sonst bewilligtenMittel an die Anstalt;

3. die vorläufigeAnnahmevon Beamten nach
Anhörung des Anstaltsdirektorsund nach
Vorschrift des § 5 des Reglements über
die dienstlichenVerhältnisse der Beamten
der Provinzialuerwaltung;

4. Erlaß der Dienstanweisungenfür die von
dem LandesdirektorangestelltenBeamten,
wahrenddie Dienstanweisungenfür die von
dem Provinzialausschuß angestellten Be¬
amten von letzterem erlassenwerden;

5. die Festsetzungder Liquidationender oberen
Anstaltsbeamtengegen die Anstaltsverwal¬
tung und der letzterengegen erstere;

6. die Bestimmung über die Art der Be¬
schaffung von Verpflegungsbedürfnisfenund
Vergebungder letzteren;

?. die Genehmigung von Verträgen
über dauernde Verpflichtungen der
Anstalt, über An- und Verpachtungen
von Grundstücken, über einmalige
Lieferungen und Leistungen, welche
600 Mark übersteigen. Sofern bei
den vorgedachten Geschäften der Ge¬
genstand des Interesses des Prouin-
zilllverbandes die Summe von 3000
Mark übersteigt, ist die Beschluß-

Neues Reglement.
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§3.
Dem Landeshauptmann steht außer den in

der Provinzialordnungund den besonderen Bestim¬
mungen vorgesehenenBefugnissen insbefonderezu:

1. die Vorprüfung der von dem Anstalts¬
direktor zu entwerfendenEtats und vor¬
zulegenden Iahresrechnungen der Anstalt
zum Zweckeder Mittheilung an den Pro¬
vinzialausschuß ;

2. die Ueberweisung der etatsmiihigen und
sonst bewilligtenMittel an die Anstalt;

3. die vorläufigeAnnahmevon Beamten nach
Anhörung des Anstaltsdirektorsund nach
Vorschrift des § 5 des Reglements über
die dienstlichenVerhältnisse der Beamten
der Provinzialverwaltung;

4. Erlaß der Dienstanweisungenfür die von
dem Landeshauptmann angestellten Be¬
amten, während die Dienstanweisungenfür
die von dem Provinzialausschusseangestellten
Beamten von letzteremerlassenwerden;

5. die Festsetzungder Zahlungsberechnungender
oberen Anstaltsbeamtengegen die Anstalts¬
verwaltungund der letzterengegen erstere;

6. die Bestimmung über die Art der Be¬
schaffung von Verpstegungsbedürfnissenund
Vergebungder letzteren;

7. Prüfung der von dem Direktor monatlich
einzureichendenAnstaltskassen-Revisionsver-
hanblungen sowie der Beköstigungsnach¬
weise ;

8. die Aufnahme der Hebammenschülerinnen
sowie Festsetzungdes Termins zur Auf¬
nahme der Hebammenschülerinnen;

9. Einforderung des technischenJahresberichts
zur Vorlage an den Minister.

^

Begründung.

6« § 3. Die Nr. ? wegen der Genehmigungvon Verträgen über dauernde Verpflichtungender An¬
stalten u. s. w. hat sich als entbehrlich erwiesen und seitherzu mehrfachen BedenkenAnlaß gegeben,
sie ist daher fortgelassen.
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Bisheriges Reglement.

fassung beziehentlich die Genehmi¬
gung des Provinzialausfchusfes er¬
forderlich;

8. Prüfung der von dem Direktor monatlich
einzureichendenAnstaltskassen-Nevisionsvro«
tokolle fowie der Beköstigungsnachweise;

9. die Aufnahme der Hebammenschülerinncn
fowie Festsetzungdes Termins zur Auf¬
nahme und Prüfung der Hebammen-
fchülerinnen;

10. Einforderungdes technischenJahresberichtes
zur Vorlage an den Minister.

8 4.
Die Beaufsichtigungder Anstalt in baulicher

Hinsichtsowie die geschäftliche Behandlung der
Reparaturen und Ergänzungsbautenbei derselben
erfolgt in Gemäßheit des von dem Provinzial-
ausschusse erlassenenbesonderenReglements,

8 5.
Die spezielleLeitung und Verwaltung der

Anstalt innerhalb der Grenzen des Etats und des
gegenwärtigenReglementsist dem Anstaltsdirektor
unter der durch die Dienstanweisungangeordneten
Mitwirkung der übrigen Anstaltsbeamten an¬
vertraut.

§6.
Der Anstaltsdirektorist als erster Beamter

der Anstalt nächsterVorgesetzterdes sämmtlichen
Beamten- und Dienstpersonals, Derselbeist für
die ordnungsmäßigeVerwaltung der Anstalt ver¬
antwortlich und verpflichtet, nach jeder Richtungdas
Interesse der Anstalt zu wahren und auch inner¬
halb der dem Provinzialausschusseund dein Landes¬
direktor zustehenden Competenzen vorläufige
Anordnungenin Dringlichkeitsfällenvorbehaltlich
der sofortigenAnzeige an den Landesdircktorzu
treffen.

Der Anstaltsdirektor ist ferner verpflichtet,
Alles was auf den Unterricht der Hebammen-
fchülerinnen,fowieauf die ärztliche und diätetische
Behandlungder Schwangeren,Wöchnerinnenund
NeugeborenenBezug hat, innerhalb der Grenzen

Neues Reglement.

§4.
Unverändert.

8 5.
Unverändert.

8 6.
Der Anstaltsdirektorist als erster Beamter

der Anstalt nächsterVorgesetzterdes sämmtlichen
Beamten- und Dienstpersonals. Derselbeist für
die ordnungsmäßigeVerwaltung der Anstalt ver¬
antwortlichund verpflichtet,nach jeder Richtung
das Interesse der Anstalt zu wahren und auch
innerhalb der dem Provinzialausschusseund dem
Landeshauptmann zustehenden Befugnisse vor¬
läufige Anordnungenin Dringlichkeitsfällenvor¬
behaltlichder sofortigenAnzeige an den Landes«
hauptmann zu treffen.

Der Anstaltsdirektor ist ferner verpflichtet,
Alles was auf den Unterricht der Hebammen-
fchülerinnen,fowie auf die ärztliche und diätetische
Behandlung der Schwangeren,Wöchnerinnenund
NeugeborenenBezug hat, innerhalb der Grenzen

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 39.

Begründung.

Hu § ß. Es ist hier nur der fremdsprachigeAusdruck „Eompetenzcn"durch das deutsche Wort
„Besuguisse"ersetzt.
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Bisheriges Re glemen t.

des Etats zu bestimmen, ferner die bei ihrem
Eintritt in die Lehranstalt oder im Laufe des
Unterrichtsunqualifizirt befundenenSchülerinnen
zurück zu schicken und letzteres dem Landesdirektor
anzuzeigen.

8 ?.
Der Direktor der Anstalt, welcher als Arzt

nach den Anforderungendes Staates ausgebildet
sein muß, wird auf Zeit — mindestens auf zwölf
Jahre — oder auf Lebenszeitangestellt.

Der Assistenzarztund der Nendant werden,
insoweit dieselbennicht gegen Remuneration an¬
genommensind, nach einer Probezeit auf Lebens¬
zeit, die sämmtlichenübrigen Beamten unter dem
Vorbehalte einer dreimonatlichenKündigung uach
Maßgabe des Reglements über die dienstlichen
Verhältnisse der Provinzialbeamten der Nhein-
provinz angestellt.

8 8.
Die bestehendenDienstanweisungenbleibenbis

auf Weiteres in Kraft.

m. Staatliche Oberaufsicht.

8 9.
Für die Ausübungder staatlichen Oberaufsicht

sind die Bestimmungenin der Provmzialordnung
sowie die sonstigen gesetzlichenBestimmungenmaß¬
gebend.

IV. Revision der Anstalt.

8 10.
Außer den von dem Landesdirektorbeziehent¬

lich dein zuständigenAbtheilungsdirigentenvorzu¬
nehmendenRevisionen findet in jedem Jahre
eine Nevifion der Anstalt Seitens des Pro-
vinzialausschussesstatt.

8 11-
Das gegenwärtige Reglement tritt alsbald

nach der Genehmigungdesselben durch den zu-

Neucs Reglement.

des Etats zu bestimmeil,ferner die bei ihrem
Eintritt in die Lehranstalt oder im Laufe des
Unterrichtsunqualifizirt befundenenSchülerinnen
zurückzuschickenund letzteres dem Landeshaupt¬
mann anzuzeigen.

8 ?.
Unverändert.

8 8.
Unverändert.

III. Staatliche Oberaufsicht.

8 9.
Unverändert.

IV. Revision der Anstalt.

8 10.
Außer den von dem Landeshauptmannoder

dem zuständigen Abtheilungsdirigenten vorzu¬
nehmendenRevisionen finden auch gelegent¬
liche Nevifionen der Anstalt Seitens des
Provinzialausschussesstatt.

8 11-
Dieses Reglement und die beifolgenden

Aufnahmebedingungen treten alsbald nach
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Begründung.

Hu § 10. GZ erschien zweckmäßig, die bisherige Bestimmung im § 10, wonach in jede», Jahre eine
Revision der Anstalt seitens des Provinzialausschussesstattzufindenhat, dahin zu ändern, daß die
Vornahme folcherRevisionennicht obligatorischin jedem Jahre zu erfolgenhat, diefelbe vielmehr
in das Ermessendes Provinzialausschussesgestellt bleibt, indem ein Bedürfniß zur alljährlichen
Revision der an Zahl immer zunehmendenProvinzialanstaltenneben den schon von dem Landes¬
hauptmann sowie dem zuständigen Abtheilungsdirigentenin jedem Jahre vorzunehmenden Revisionen
nicht erforderlichsein dürfte.

^U § 11 Wsatz 2. Der Zufatz in § 11 ist erforderlichfür den Fall, daß der Provinziallandtag den
Bau einer zweitenHebammenlehranstaltbeschließt.



538 41, RheinischerProuinziallandtag. Nr. 39,

Bisheriges Reglement.

ständigen Herrn Minister in Kraft und wird
damit gleichzeitig das Reglement vom
31. Oktober 1872 aufgehoben.

Angenommen in der Plenarsitzung des
36. Nhcinifchen Provinziallandttag.es vom
12. Dezember 1890 und bestätigt von dem
Herrn Minister des Innern und dem Herrn
Minister der geistlichen, Unterrichts» und
Medizinalangelegenheiten am31.Juli 1891.

Neues Regl ement.

der Genehmigungdurch die zuständigen Herren
Minister in Kraft.

Sie finden auf die in Aussicht ge->
nommene zweite Provinzial-Hebammen-
lehranstalt sinngemäße Anwendung.

8 12.
Das Reglement für die Provinzial-

Hebammenlehranstalt zu Kölnvom31.Iuli
1891 wird aufgehoben.

Anlage
zu dem Reglement über die
Leitung und Verwaltung der

Prouinzial-Hebllmmen»
lehranstalt.

Bedingungen
für die

Aufnahme von Schülerinnen in die Provinzial-Hebammenlehranstalt.

I. Anmeldung und Aufnahme.

8 1. Die Anträge auf Zulassungzu einem Kursus in der Prouinzial»Hebammenlehr-
anstalt sind a,l den Landeshauptmannder Nheinprovinzzu Düsseldorfzu richten.

8 2. Es werden nnr solche Personen als Schülerinnen aufgenommen,welche
1, durch eine Bescheinigungdes Kreis- (Stadt-)Physikus nachweisen,daß sie für den

Hebmnmcnberufkörperlich und geistigwohl befähigt und des Lesens und Schreibens
kundig sind;
(Die Bescheinigungist mit 1 Mark 50 Pf. stempelpflichtig, wenn' sie nicht auf Kosten
eines Armenverbandesausgestelltwird.)

2. durch eine Bescheinigungder Ortspolizeibehördedes Aufenthaltsorts (Bürgermeister¬
amt) nachweisen,daß sie
»,) die erforderlicheZuverlässigkeitfür den Hebammenberufbesitzen,
d) unbescholtenen Rufes sind und insbesondere
o) nicht außerehelichgeborenhaben.
Diese Bescheinigungist bei Aufenthaltswechselin der Regel für die Zeit vom

18. Lebensjahr ab erforderlich.
(Sie ist stempelfrei.)
Außerdemmüssendie Bewerberinnen
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Begründung
der neu vorgeschlagenenBedingungen.

Die Hinzufügungder bisher fehlendenAufnahmebedingungenhat sich sowohl für die
Handhabimgin der Verwaltung felbst, als auch zur Verbreitung der Kenntniß der Verwaltungs-
grundsütze bei den Bürgermeisterämternund den Bewerberinnenals dringenderforderlicherwiefen.
Aus den zerstreuten, theilweise abgeänderten staatlichenVorschriftensind die noch gültigen Be¬
stimmungenmit den bestehenden und bewährtenGrundsätzender Verwaltung zusammengefaßt.

Die §§ 1, 2, 3, 6 der Bedingungenentsprechen dem § 3, Absatz1—7 der allgemeinen
Verfügung des Ministeriums der geistlichen :c. Angelegenheitenvom 6. August 1883 (Min.-Vl.
S. 211), das Hebmnmenwesenbetreffend,der § 4, Absatz 1 dem Ministerialerlafsevom 16. Mai
1884 (Min.-Vl. S. 124), der 8 4, Absatz 2 der durchAusübungdieser Befugnih ständig geübten,
zur Verhinderung übergroßen Andrangs erforderlichenHandhabung der Dispensationsbefugniß,
der § ? der zur Ausführung der Ministerialverordnung vom 6. August 1883 seitens des
Ministeriums ertheilten Instruktion. In dieser Instruktion ist auch der für die Nheinprovinz
langst eingeführte,neunmonatigeKursus (§ 8) empfohlen. Auch die Bestimmungender Zß 9—12
enthalten Veränderungen der bisher gehandhabtenGrundsätze nicht. Der § 14 ist hinzugefügt
mit Rücksicht darauf, daß nach Fertigstellungder in Aussicht genommenen zweitenAnstalt in jeder
Anstalt voraussichtlichnur ein neunmonatigerKursus jährlichabgehaltenwirb. In den übrigen
drei Monaten des Jahres würden also zur Aufrechterhaltungdes Anstaltsbetriebesund der Poli¬
klinik, außer den etwa zu WiederholungskursmeinberufenenHebammen, Schülerinnen nicht vor¬
handen fein. Der ß 14 entsprichtdem bei dem damaligenEinzelkursusder Anstalt zu Köln aus
demselbenGrunde gefaßten Beschlussedes Prooinzialausschussesvom 8. Dezember1888.

l',8^
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3. den Geburtsschein (Akt des Standesamts) und
4. eine Bescheinigungüber die erfolgte Wiederimpfung beibringen.

Die Bescheinigungenmüssenneueren Datums sein.
§ 3. Personen, welche jünger als zwanzig oder alter als dreißig Jahre sind, dürfen

als Schülerinnen nicht aufgenommenwerden.
§ 4. Dispenfation von den Vorschriftendes § 3 und des § 2 Nr. 2o (für solche, die

die Altersgrenze nicht erreicht oder überschrittenoder außerehelichgeboren haben), kann seitens des
Landeshauptmanns ertheilt werden.

Diese Dispenfation wird nur ertheilt, wenn an dem Orte der zukünftigenNiederlassung
der Bewerberin ein Bedürfniß zur Niederlassung einer Hebamme besteht und eine Person, der die
gesetzlichen Eigenschaftenzur Seite stehen, sich nicht gemeldet hat.

Ueber das Vorhandensein dieser Voraussetzungenist eine seitens der Ortsbehörde (Bürger¬
meisteramt) nach Anhörung des Kreis- (Stadt-)Physikus ausgestellteBescheinigungbeizubringen.

Die Aufnahme von Personen im Alter über 30 Jahre kann auch dann erfolgen, wenn
sie sich bereits früher rechtzeitiggemeldet haben.

§ 5. Nach dem Erlaß des Ministeriums der geistlichen :c. Angelegenheiten vom
3. Oktober 1895 steht die Zulassung zur Hebammenprüfungsolcher Personen, welche einen Kursus
in einer Preußischen Hebammenlehranstalt nicht durchgemachthaben, aber den Nachweis eines
anderweiten gleichwerthigen Bildungsganges und des Besitzesder zur Aufnahme in eine Preußische
HcbllmmenlehranstalterforderlichenEigenfchaftenführen, dem Oberpräsidenten zu.

Falls seitens des Oberpräsidenten vor der Zulassung zur Prüfung zur Erreichung eines
gleichwerthigenBildungsganges die Betheiligung an einem Theile des Kursus der Provinzial-
Hebammenlehranstalt erforderlich erklärt wird, geschieht die Aufnahme nach dem Ermessendes
Landeshauptmanns gemäß den in den §§ 1—4 aufgeführten Bedingungen. Dem Landeshaupt¬
mann steht auch in diesem Falle die in § 4 bezeichnete Befugnih zur Dispensation von den dort
angegebenenVorschriftenzu.

§ 6. Vorzugsweife werden folche Personen als Schülerinnen aufgenommen, welche von
Gemeinden, Ortsarmenverbänden oder Hebammenbezirkenvorgeschlagen sind. Andere Personen
dürfen nur foweit aufgenommenwerden, als die Verhältnisse der Anstalt es gestatten.

II. Vorprüfung und Entlassung. Dauer des Kursus. Pflege- und Unttlrichtstosten.

§ 7. Die Aufnahme in den Kursus ist von dem Bestehen einer Vorprüfung abhängig,
die durch den Anstaltsdirektor abgehalten wird. Hierbei wird auf die allgemeine sittliche und
intellektuelleBildung der Schülerin, sowie auf ihre geistige Befähigung, dem Unterrichte im An¬
schluß an das Hebammenlehrbuchzu folgen, Rücksicht genommen.

Die Schülerinnen müssenbefähigt fein, ein kurzes Diktat deutlichund ohne grobe Ver¬
stöße gegen die Regeln der Rechtschreibung zu schreiben und Gelesenes dem Inhalte nach richtig
wiederzugeben,im Rechnen gewöhnliche Kenntnisse besitzen und mit den gesetzlichen Maßen und
Gewichtenvertraut sein.

§ 8. Der Lehrkursus der Anstalt dauert 9 Monate.

8 9. Die Kosten für Unterricht, Wohnung und Verpflegung betragen bis auf Weiteres
für den neunmonatigen Kursus 600 Mark.
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Für die auf Kosten einer Gemeinde, eines Ortsarmenverbandes oder Hebammenbezirks
auszubildendenSchülerinnen betragen die Kosten nur 400 Mark, wenn die Ausbildung erfolgt,
weil die Niederlassungeiner Hebamme in der Gemeinde oder dem Bezirke ein Bedürfniß ist.

Das Vorhandensein dieser Voraussetzungist durch eine im Einvernehmenmit dein Kreis¬
stadt-) PhrMus abgegebeneErklärung der Ortsbehörde nachzuweisen. Dieser Erklärung ist der
Beschluß der Gemeindevertretung über die Uebernahmeder Kosten beizufügen. Ans dem Beschlusse
muß ersichtlich fein, unter welchen Bedingungen und Gegenleistungen seitens der Hebamme die
Kosten auf Gemeindemittelübernommen werden.

8 10. Die Kosten (§ 9) sind bei der Aufnahme der Schülerin fofort an die Anstalts¬
kasse zu entrichten oder innerhalb 8 Tagen portofrei einzusenden.

§ 11. Die Kleiderausstattung hat die Schülerin auf ihre Kosten zu beschaffen und
zu unterhalten.

Bei der Aufnahme sind außer den sonstigen Kleidungsstücken wenigstens6 weiße Hemden
mitzubringen.

§ 12. Die Schülerinnen haben sich bei Vermeidung sofortiger Entlassung den für sie
bestehenden Anordnungen zu fügen.

Schwangere Personen werden als Schülerinnen nicht aufgenommenund, wenn sich die
Schwangerschaftspäter herausstellt, sofort entlassen.

Die Entlassung einer Schülerin muß auch erfolgen, wenn sie von einer langwierigen
oder ansteckenden Krankheit befallen wird oder nach dem vflichtmähigenErmessendes Direktors
im Laufe des Kursus zur Ausübung des Hebammenberufes körperlich ungeeignet oder zur Er¬
lernung desselbengeistig nicht befähigt erscheint.

§ 13. Im Falle vorzeitiger Entlassung einer Schülerin steht die Entscheidung über
Erstattung eines Theiles der Pflege- und Unterrichtskosten dem Landeshauptmann zu.

8 14. Nach Beendigung des Kursus kann Schülerinnen, insbesonderesolchen, welche bei
der Entlassungsprüfung eine mangelhafte Ausbildung gezeigt haben, feitens des Direktors der
Anstalt mit Zustimmung des Landeshauptmanns Gelegenheit gegeben werden, ihre Ausbildung
m einem 3—4 monatigen Nachkursus zu ergänzen. Die Kosten für diesen Nachkursus können
den Schülerinnen ganz oder theilweiseerlassen werden.

8 15, Die Wiederholungskursedauern in der Regel vier Wochen. Die Kosten für
Verpflegung und Unterricht betragen täglich 2 Mark, In dringenden Fällen kann für die Theil¬
nahme an einem solchen Kursus der Hebamme eine Unterstützungbewilligt werden.
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